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Was für ein Integrationsverständnis verbirgt 
sich hinter diesen Gesetzesvorschlägen? 
Und wie wirkt sich dieses auf die Lebens-
bedingungen aus? Im Folgenden einige Ge-
danken der Monitoring- und Anlaufstelle 
für vorläufig aufgenommene Personen 
(map-F) zur anhaltenden Integrationsde-
batte.

Geht es nach dem Vernehmlassungsentwurf 
des Bundesrates vom 21. August 2019, kön-
nen von der Sozialhilfe unabhängige vorläu-
fig Aufgenommenen in Zukunft leichter ihren 
Wohnkanton wechseln. Bereits mit dem In-
krafttreten des neuen Ausländer*innen- und 
Integrationsgesetzes (AIG) Anfangs Jahr 
wurde die bisher aufwändige Bewilligungs-
pflicht von Arbeitsverhältnissen für vorläufig 
Aufgenommene zu einer reinen Meldepflicht 
umgewandelt. 

Was auf den ersten Blick positiv stimmt, ist 
im Grundsatz höchst problematisch. Aufent-
haltsrechtliche Verbesserungen werden an 
wirtschaftliche Selbstständigkeit gekoppelt. 
Wer sich auf dem Arbeitsmarkt nicht be-
haupten kann, wird stehen gelassen.

Solche Neuerungen verdeutlichen das eng 
ausgelegte Verständnis von Integration, wel-
ches die Gesetzgebungsprozesse begleitet. 
Integration sei primär über den Arbeitsmarkt 
zu erreichen. Integriert sei, wer finanziell auf 
eigenen Beinen steht. Entsprechend stehen 

von dieser Integrationslogik Betroffene un-
ter starkem Druck. Verschiedene Fachstellen 
beobachten, dass jugendliche vorläufig Auf-
genommene zunehmend dazu tendieren, 
Lehrstellen gegen Arbeitsverhältnisse im 
Niedriglohnsegment einzutauschen.
In der Statistik können diese Fälle als Erfolge 
ausgewiesen werden. Ein*e Jugendliche*r 
ohne Lehrstelle, mit geringen Deutschkennt-
nissen, als Hilfskraft im Bausektor oder im 
Gastgewerbe eingestellt, gilt als gelungenes 
Integrationsbeispiel. Wer hingegen den Ab-
schluss einer Berufsausbildung verfolgt und 
für die Dauer der Ausbildung auf wirtschaft-
liche Sozialhilfe angewiesen ist, wirkt sich 
belastend auf die politisch scharf diskutierte 
Sozialhilfestatistik aus. Das gibt Futter für 
weitere Grundrechtseinschränkungen.

Verpasste Chance
Für Schweizer*innen ist es selbstverständ-
lich, Reisen ins Ausland zu unternehmen 

- für einen Besuch Familienangehöriger in 
Frankreich, einen Grosseinkauf im grenzna-
hen Deutschland oder wohlverdiente Ferien 
im sonnigen Italien. Nicht so für vorläufig 
Aufgenommene.
Reisen ins Ausland, für vorläufig Aufgenom-
mene bereits zuvor mit Hürden verbunden, 
sollen neu grundsätzlich verboten werden. 
Der durch den F-Status bereits verursachte 
gesellschaftliche Ausschluss wird verschärft 
durch territorialen Einschluss.

Der Idee, dass Integration auch eine Frage 
sozialer, kultureller und individueller Gestal-
tungsmöglichkeiten sei, wird dadurch eine 
Absage erteilt.

Der Bundesrat hält weiter fest, dass der Ti-
tel „vorläufige Aufnahme“ irreführend sei, 
da ein grosser Prozentteil vorläufig Aufge-
nommener dauerhaft in der Schweiz bleibt. 
Trotzdem hält er an diesem Titel fest, der 

Dem Staat nicht auf der Tasche liegen

Moritz Wyder und Rahel Castelli
Verein map-F

Im August befasste sich der Bundesrat erneut mit der vorläufigen Aufnahme 
(Status F) und ihrer praktischen Ausgestaltung. Erwerbstätige sollen minimale 
rechtliche Zugeständnisse erhalten, während die Grundrechte aller weiter einge-
schränkt werden. 

Der Verein map-F wurde 2017 als Reaktion auf die im Kanton Zürich vorgenommenen 
Kürzungen der Sozialhilfe für vorläufig aufgenommene Ausländer*innen gegründet. Zwei 
vom Verein seitdem veröffentlichte Monitoring-Berichte haben aufgezeigt, wie einschnei-
dend sich die Kürzungen auf die Lebensbedingungen von Menschen mit dem Status F 
auswirken. Map-F ist Anlaufstelle für Betroffene und nimmt kritisch Stellung zu aktuellen 
Entwicklungen.
Kontakt: map-F, Dienerstrasse 59, 8004 Zürich  077 520 92 93
info@map-f.ch     www.map-f.ch
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Gesucht: Nähmaschinen, Overlockmaschinen
Im Secondhandshop Wetzikon haben wir eine Nähstube integriert. Neben Re-
paraturen, Upcycling und Neuanfertigungen, wollen wir Nähkurse für Männer und 
Frauen anbieten.
Dafür brauchen wir mehrere voll 
funktionsfähige Nähmaschinen. 
Wenn Sie eine Nähmaschine oder eine 
Overlock zuhause haben und diese nicht 
mehr benötigen, wären wir sehr dank-
bar diese zu bekommen.
Wichtig ist, dass sie wirklich tiptop funk-
tioniert, keine Macken hat oder repariert 
werden muss.
Kontakt: redaktiontaxi@gmx.ch 

bekanntermassen mit Diskriminierungen 
bei der Wohnungs-, Ausbildungs- und Ar-
beitssuche einhergeht. Die Chance auf die 
mit grosser Wahrscheinlichkeit wirksamste 
Verbesserung des Status F wurde dadurch 
verpasst, zumal sie gesetzgeberisch absolut 
keinen Mehraufwand bedeutet hätte.

Fordern ja, fördern naja
Während Integrationsaufträge auf Bunde-
ebene zunehmend verankert werden, wur-
den im Kanton Zürich seit letztem Jahr in 
vielen Gemeinden Integrationsförderungs-
massnahmen gestrichen. Wer einer Wohn-
gemeinde zugeteilt wird, die eine restriktive 
Ausgestaltung von Asylfürsorge- und In-
tegrationsgesetzgebung verfolgt, steht im 
gesellschaftlichen Abseits. Dies reicht vom 
Kind, dessen Spielgruppenplatz nicht mehr 
finanziert wird, bis hin zur Mutter, deren 
Wohngemeinde es zielführender erachtet, 
ausschliesslich in die sprachliche Integrati-
on ihres Partners zu investieren. Mancher-

orts kommt es zur absurden Situation, dass 
vergleichsweise teure Integrations- oder 
Deutschkurse über Bundesgelder finanziert 
werden, Gemeinden aber die Fahrtkosten 
zum Ort des Kurses aber nicht übernehmen. 
Aus ihrem stark gekürzten Monats-Budget 
können betroffene jedoch die ÖV-Preise 
kaum bewältigen.
Abgesehen von einer Verdrängung vorläu-
fig Aufgenommener in prekäre, schlecht 
bezahlte Bereiche des Arbeitsmarktes ver-
ursacht diese Praxis auch eine zunehmende 
Ausgrenzung nichterwerbstätiger Personen: 
Ältere und gesundheitlich angeschlagene 
Menschen, Kinder und Personen mit Betreu-
ungsaufgaben (insbesondere Frauen) wer-
den an den Rand der Gesellschaft gedrängt 
und einem selbstbestimmten Leben beraubt. 
Von einem umfassenden Verständnis ge-
lungener Integration, das neben wirtschaft-
lichen Faktoren insbesondere soziale, kultu-
relle, und politische Teilhabe vorsieht, sind 
wir heute weit entfernt.

Wir fordern Rechte ein!
Die Freiplatzaktion Zürich (FPA) setzt 
sich für die Wahrnehmung und Durch-
setzung der Rechte von Asyl suchen-
den und migrierenden Menschen ein. 
Hierzu bieten wir eine professionelle 
und staatlich unabhängige Rechtsbera-
tung an, tragen rechtliche Missstände 
in die Öffentlichkeit und engagieren uns 
in lokalen und nationalen politischen 
Projekten.
Die FPA finanziert sich als gemeinnützi-
ger Verein ausschliesslich über private 
Spenden. Jeder Beitrag trägt unmittel-
bar dazu bei, die Rechte von Asyl su-
chenden und migrierenden Menschen 
durchzusetzen und zu stärken. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Freiplatzaktion Zürich 
Dienerstrasse 59, 8004 Zürich
T 044 241 54 11
F 044 241 54 65
info@freiplatzaktion.ch


